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1. Staatsgesetze 

II. Kirchengesetze und Verordnungen 
Kirchengesetz 

über den Haushalt der Evangelisch-lutherischen 
Kirche in Lübe~ für das Rechnungsjahr .1971 

vom 29. Dezember 1970 

Kirchenleitung und Synode haben nach Artikel 98 
Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 94 Absatz 1 der 
Kir'chenverfasung als Kirchengesetz beschlOssen: 

§ 1 

(1) · Der Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 1971 
wird 

in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

festgesetzt. 

17 634 000,- DM, 
17 634 000,.:._ DM · 

(2) Der Bauhaushalt für -das Rechnungsjahr 1971 
wird 

Haushalt der Evangelisch-lutherischen Kirche 
in Lübeck für d~s Rechnungsjahr 1971 

Einnahmen 

Kapitel 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Vermögenserträgnisse ......... . 
Verwaltungseirinahmen 
Gemeindebeiträge ........... . 
Zuschüsse 
Kirchensteuer ................. . 
Erträge des Pensionsfonds ..... . 
Entnahme aus Rücklagen 
Sonstige Einahmen 

DM 

715 700,-
16 500,

- 47100,-

1442100,-
13 528 600,-

340 000,-:-
1092 700,-

451300,-

Insgesamt 17 634 000,--;:-

in der Einnahme auf 
in der Ausgabe auf 

2 780 000,- DM, Aus g ab e n 
-2 780 000,- DM 

festgesetzt. Kapitel DM 

825 600,-
§ 2 

Der Gesamtbetrag der Darlehen, .der zur Bestreitung 
der Ausgaben des Bauhaushaltes bestimmt iSt, 
wird auf 1455 000,- DM festgesetzt. · 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
-gez. D. H'. Meyer,· Bischof. 

Der Präses der Synode . 
gez. _ D r. C a r u .. & 

Das vorstehende von der Synode am 29. Dezember 
1970 und von der Kirchenleitung am gleichen Tage 
beschlossene :Kirchengesetz wird verkündet. 
Üibeck, den 15: Januar 1971-

Die Kirchenleitung · 
gez. G ö 1 d n e r , Oberkirchenrat 
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10 
20 

30 
40 

50 

60 
70 
80 

90 

Anleiheverpflichtungen 
Leistungen·an die Kirchen,.. 

-gemeinden ..................... . 
. Landeskirchliche Arbeiten ..... . 
Pflichtbeiträge und Zuschüsse 
für innerkirchliche Arbeit ..... . 
Leitung und Verwaltung 
der Landeskirche ............. . 
Versorgungslasten ............. . 
Gesamtkirchliche Aufgaben 
Vorbildung für den kirchlichen 
Dienst -- ............. '." ........... . 
Sonstige Ausgaben ............. . 

8 618 500,-
2 411100,-

139100,-

2110 200,-
701900,-

1834700,-

285 700,-. 
707 200,-

Insgesamt 17 634 000,-



Kirchengesetz 
. zur Änderung des Kirchengesetzes betreffend 

Festsetzung und Erhebung der Kirchensteuer 
vom 1.· Dezember 1960 

Vom 7. -~ktober 1970 

Kirchenleitung und Synode haben gemäß Artikel 100 
und Artikel 94 der Kirchenverfassung 'als ·Kirchen
gesetz beschlosseµ: 

§ 1 

Das Kirchengesetz betreffend Festsetzung und Er-
hebung der Kirchensteuer vom .7; Dezember 1960 

· (KAB1; 1960 S. 63) in der Fassung der Kirchengesetze 
vom 6. Dezember 1961 (KABI. 1962 S. 81) · .. und .vom 
21. ·Oktober 1966 (KABI. 1966 S. 197)wird wie ·folgt ge
ändert: 

(1) § 1 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
„Von den Evangelischen, die im Bereich der Ev.
luth. Kirehe in Lübeck ihren Wohnsitz oder.- ihre 
Arbeitsstätte haben,· wird als Kirchensteuer eih Zu
schfag zu der Einkommensteuer {Lohnsteüer) in 
Höhe· von 9 v. H. erhoben", jedoch ·höchstens 
3,5 ·v. H. des zu versteuernden Einkommensbe
trages." 

(2) § 2 wird gestrichen. 

§2 

Dieses Kirchengesetz tri~t mit Wirk1:1-ng vom 1. Ja
nuar 1971 in Kraft. 

§ 3 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, den Wortlaut 
dieses Gesetzes in der· :jeweils geltenden ·Fassung mit 
neuem . Datum, unter neuer Überschrift und in neuer 
Paragraphenfolge bekanntzumachen und dabei Un
sti'mmigkeiten des Wortlautes zu beseitigen. 

Der Vorsitzende der Kirchenleitung 
g.ez. D. H. Meyer, 

füschof 

Der. Präses der. Synode 
gez. Dr. Carus 

Das vorstehende von der Synode am 28. Septem
ber 1970 und von der Kirchenleitung am 7. Okto
ber 1970 beschlossene Kirchengesetz wird hiermit ver
kündet. 

. Lübeck, den 15; Januar 1971 

Die E,:ircherileitung 
gez; G ö _l d n e r 
Oberkirchenrat 

Änderung der Ordnung für den Urlaub der Pastoren 
vom 13. Januar 1971 · 

Die Ordnung für den Urlaub der Pastoren vom 
27. Juli.1960 (KABI. 60 S. 59) iri der Fassung der Än
derungen _ vöm 5 .. Oktober 1966 (KABI. 66 S. 215), vom· 
21. Juni 1967 (KABl. 67 S. 232) und vom 22. Mai i96s' 
(KABI. 68 S. 249) wird wie fblgt geändert: 

I. 

§ 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Der Erholungsurlaub beträgt 

a) im Urlaubsjahr 1971: 

bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 25 Werktage 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 30 Werktage, 
bis ·zum vollendeten 50; Lebensjahr· 33 Werktage· 
nach vollendetem · -50. Lebensjahr 37_ Werktage 

b) vom,Urlaubsjahr 1972 an: 

. bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 26 Werktage 
biz zum vollendeten 40. Lebensjahr 31 Werktage 
bis zum vollendeten 50. Lebensjahr 33 Werktage 
nach vol1end,etem 50. Lebensjahr 37 Werktage," 

II. 

Diese Änderung tritt mit Wirkung vom l. Ja
nuar 1971 in Kraft. 

Lübeck,_den 14. Januar 1971 

Die Kirchenleitung 
.gez. Göl'dner 
Oberkirchenrat 

III. Be~anntmachungen 

Bekanntmachung 
der Ordnung für den Urlaub d~r- Pastoren 

vom 14. Januar 1971 

Nachstehend wird die Ordnung für den Urlaub der 
Pastoren vom 27~ Juli 1960 (KABI. 60 S. 59) in der 
Fassung der Änderungen vom 5. Okt.ober 1966 
(KABI. 66 s. 215), vom 21. Juni 1967 (KABt :67 s. 232). 

·und vom 22. Mai 1968 {KABI. 68 S. 249) bekall;ntge±nacht. 

Lübeck, den 14. Januar 1971 

Die Kirchenleitung 
gez. G ö 1 d n e r. 
Oberkirchenrat 

Ordnung 
für den Urlaub der Pastoren in der Fassung 

der Bekanntmachung 
vom 14. Januar 1971 

§ 1 

Der Pastor ist verpflichtett an seinem· dienstlichen 
. Wohnsitz ortsanwesend zu -~ein. Er muß Urlaub bean
tragen, wenn er sich zu Zwecken, die nicht mit seinem 

pfarramtlichen Auftrag zusammenhängen, yon seine~ 
Amt entfernen will. Dies gilt nicht für eine kurzfri
stige Abwesenheit, die eine Dauer ·von · 36 · Stunden 
nicht überschreitet. 

. § 2 . 

(1) Die Pastoren haben Anspruch auf einen jähr
lichen Erholungsurlaub. 

(2) Der Erholungsurlaub beträgt 

a) im Urlaubsjahr 1971 
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 50. Lebensjahr 
nach vollendetem 50. Lebensjahr 

b) vom Urlaubsjahr 1972 an: 
bis zum vollendeten 30. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 40. Lebensjahr 
bis zum vollendeten 50. Lebensjahr· 
nach vollendetem 50. Lebensjahr 

25 Werktage 
30Werkfage 
33 Werktage 
37 Werktage 

26 Werktage 
31 Werktage 
33 Werktage 
37Werktage 

(3) Pastoren, die im Sinne der staatlichen Versor
gungsgesetze als schwerbeschädigt 'oder als erwerbs
beschränkt anerkannt sind, erhalten einen Z'usatzur-
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· laub. :per Zusatzurlaub beträgt für Schwerbeschädigte 
und mindestens ·50 6/o Erwerbsbeschränkte 6 Werktage. 

§3 

(1) Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. 
· (2) Der Urlaubsanspruch erlischt mit dem Ablauf 

des Urlaubsjahres. 
(3) Konnte der ·urlaub aus zwingenden dienstlichen 

oder persönlichen Grünc;l.en innerhalb ·des Urlaubs
jahres nicht in Anspruch· genommen werden, so kann 
die Kirchenleitung die .Übertragung auf das neue· Ur
laubsjahr genehmigen, jedoch nicht über den 31. März 
hinaus. · 

§4 

(1) Für die Teilnahme· an Tagungen, Kursen usw. 
sowie für die Erledigung ddngender persönlicher· An,.. 
gelegenheiten kann Sonderuriaub beantragt werden. 
Sonderurlaube sind auf .den Erholungsuriaub anzurech
nen, soweit sie im Kalenderjahr 10 Werktage überstel
gen. 

(2) Tagungen~ Freizeiten und Kurse, zu denen 
· Pastor .amtlich ents~ndt wird, . sind nicht auf den 
holungsurlaub anzurechnen. 

§ 5 

der 
Er,;. 

(1) ··Urlaub für. eine Heilkur, deren Notwendigkeit 
durch amts- oder vertrauensärztliches Zeugnis nach
gewiesen ist, und lirlaub zur Durchführung einer auf
grund des Bundesversorgungsgesetzes verso~gungs
ärztlich verordneten Badekur werden . auf den Erho-
lungsurlaub nicht angerechnet. . · . . . 

(2) Führt eine ärztlich bescheinigte Krankheit zur 
Unterbrechung des Erholungsurlaubes, ·so wird die Zeit 
der Erkrankung nicht auf den Erholungsurlaub an- . 
gerecll.net. · 

. § 6 

(2) Um die .Regelung der Vertretung hat sich der 
.Pastor, der in Urlaub gehen will, selbst zu bemühen. 

(3) In erster Linie sind die Pastoren der~elben Ge.,. 
meinde und die benachbarten Pastoren verpflichtet, 
brüderliche Vertl'.etun·gshilfe zu leisten. 

(4) Im Notfall wird die• Vertretung. durch die Kir.
chenleitung geregelt. 

§ 8 

(1) Urlaub wird durch die Kirchenleitung erteilt. 

(2) .Bei der Entscheidung über das· Urlaubsgesuch 
·.ist zu prüfen, ob es hinreichend begründet ist urid ob 
· der Genehmigung nicht überwiegende dienstliche. In

teressen entgegenstehen.· Dabei ist insbesondere zu be
rücksichtigen,· ob die ·stellve;rtretung gereg.elt ist. 

§ 9 

(1) Urlaubsgesu,che sind rechtzeitig in der Regel 
14 Tage vor Urlaubsbegfnn. ____;_ ·vorzulegen. ·Sie müssen 
Angaben über. Zweck und Dauer des· gewünschten Ur
laubs. und darüber ·enthalten, wie die Vertretung ge.
regelt ist; auch ist die Urlaubsanschrift mitzuteilen. 

(2) Der Urlaub darf erst angetreten werden, wenn 
die 9enehmigung der ·Kirchenleitung vorliegt. 

§ 10 

Für die Pastoren, die hauptamtlich als Religions
lehrer an öffentlichen Schulen tätig sind, ist der Ur
laub durch die staatliche Ferienzeit geregelt. Der Auf

. enthaltsort während .der Ferien ist der Kirchenleitung 
rechtzeitig - in der Regel 14 Tage vor · Feiienbe
gi.1;1n - mitzuteilen.· 

§ 11 *) 

.. · (1) .Diese Urlaubsordnung tritt mit Wirkung vom 
(1) Eine Dienstverhinderung· durch Krankheit ist der 1. April 1960 in Kraft. Die Urlaubsordnung vom 

Kirchenleitung anzuzeigen. Dauer.t die Krankheit .fän- 11. Juni ,1948 - Kirchl. Amtsblatt S. 36 - wird auf
ger ais drei Tage, so ist ein ärztliches Zeugnis vorzu- 'gehoben. 
iegen. · 

(2) Ein aufgruntl eines ärztlichen Zeugnisses zur 
Wiederherstellung der Gesundheit erteilter Sonderur
laub ist nicht auf den Erbolungsurlaub anzurechnen. 

§ 7 

(1) Per Erholu~gsurlaub ist in der Regel so zu legen, 
daß in einer ·Gemeinde nicht mehr als ein· Pastor zur 
gleichen Zeit abwesend ist. 

*) Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten der Ord
nung für den Urlaub der Pastoren in ihrer ur
sprünglichen Fassung vom 27. Juli 1960 (KABl. 60 
S. 59). Der Zeitpunkt' des Inkrafttretens der späte
ren· Änderungen ergibt sich aus den in der voran".' 
gestellten Bekanntmachung näher bezeichneten 
Vorschriften. 

IV. Kirchliche Organe 
Ausschuß für .Öffentlichkeitsarbeit 

Durch die Synode in den Ausschuß gewählt wurde: 

.Pastoren 

In den Ruhestand getreten ist: 

Oberstudienrat Kar-1-Heinz Pr ü ß m an n 

V. Personalnachrichten 
·Berufen wurde: 

Pastor D. Gerhard G ü 1 z o w, Luther-Kirchen
gemeinde 

Pastor Jürgen Wu 1 ff, St. Andreas-Kirchenge
meinde; Schlutup, in eine landeskirch
liche Pfarrstelle als Leiter der Beratungs
stelle für Ehe- und Lebensfragen. 

Kirchenkanzlei 

Kirchenoberamtmann Olaf V a h 1 

Vl. .Mitteilungen 
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hat die Amtsbezeichnung Kirchenamts;rat 
erhalten. 
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